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Erste Anmerkungen zum Gesetzentwurf des Bundesinnenministers für ein Zuwanderungsgesetz (Gesetzentwurf vom 3.8.2001)


Nachfolgend sind einige problematische Punkte an dem neuen Gesetzentwurf dargestellt, bei denen aus kirchlicher Sicht Nachbesserungsbedarf besteht.  Die Aufzählung ist nicht vollständig. Auf die Darstellung positiver Aspekte des Gesetzentwurfes wurde aus Platzgründen verzichtet.

1. Rechtsanspruch auf eine Aufenthaltserlaubnis und eine Arbeitsberechtigung  für Personen, die als schutzbedürftig anerkannt worden sind, fehlt


Sofern ein Abschiebehindernis festgestellt wurde (konkrete Gefahr der Folter, konkrete Gefahr für Leib und Leben, Verbot der Abschiebung durch die Europäische Menschenrechtskonvention, konkrete Gefahr der Todesstrafe (vgl. 60 AufenthG neu) sollte ebenfalls ein Anspruch auf eine Aufenthaltserlaubnis bestehen, wenn die Ausreise in einen anderen Staat nicht möglich oder nicht zumutbar ist. Nach dem Entwurf steht die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis in diesen Fällen lediglich im Ermessen der Behörde (vgl. § 25 AufenthG).

Ohne die Erteilung eines rechtmäßigen Aufenthaltes ist es den Betroffenen oft auch verwehrt, eine Arbeit aufzunehmen. So ist nach geltendem Recht der Rechtsanspruch auf Erteilung einer Arbeitsberechtigung nach 6-jährigem tatsächlichen Inlandsaufenthalt an einen rechtmäßigen Aufenthalt geknüpft. Auch Jugendliche und Heranwachsende können nach erfolgreichem Schulabschluss oft keine Ausbildung absolvieren, da sie im Duldungsstatus für die Ausbildung keine Arbeitserlaubnis bekommen. Sie hätten mit dem Schulabschluss zwar einen Anspruch auf Arbeitsberechtigung, dieser scheitert aber ebenso am fehlenden rechtmäßigen Aufenthalt (mindestens Aufenthaltsbefugnis). 

Sofern Abschiebehindernisse festgestellt worden sind und die Ausreise nicht möglich oder zumutbar ist, gibt es keinen vernünftigen Grund, einen Anspruch auf einen rechtmäßigen Aufenthalt zu verweigern. Ein Rechtsanspruch ist auch deshalb erforderlich, da es eine Duldung nicht mehr gibt und eine negative Ermessenausübung dazu führen würde, dass die Betroffenen trotz anerkannter Schutzbedürftigkeit im rechtlichen Niemandsland der Illegalität leben müssten.

Betroffen von dieser Regelungslücke wären vor allem Opfer nicht-staatlicher Verfolgung und Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge, da nicht-staatliche Verfolgung weiterhin nicht zur Zuerkennung der Flüchtlingseigenschaft führen soll. Eine Verweigerung des rechtmäßigen Aufenthaltes, die in der Praxis zu befürchten ist, wenn es sich lediglich um eine Ermessensentscheidung handelt, hat auch zur Konsequenz, dass – sollte später eine Aufenthaltserlaubnis erteilt werden – die Duldungszeiten weder bei der Einbürgerung noch bei der Erteilung einer Niederlassungserlaubnis angerechnet würden (vgl. § 26 Abs. 4 AufenthG).  Durch das Vorenthalten der Aufenthaltserlaubnis könnte die Verfestigung des Aufenthaltes durch die Behörde  beliebig hinausgezögert werden.

Es fehlt auch eine Regelung, dass diese Personen zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit berechtigt sind. Nach der neuen Systematik wäre dies entweder im AufenthG zu regeln oder müsste durch Rechtsverordnung geregelt werden (dann könnte der Zugang zur Beschäftigung für diese Gruppe je nach Belieben von der jeweils amtierenden  Regierung geändert werden). Für die Asylberechtigten und Flüchtlinge im Sinne der GFK (§ 25 Abs. 1 und 2 AufenthG) ist die Berechtigung zur Ausübung der Erwerbstätigkeit bereits im Gesetz enthalten. Diese Regelung fehlt hingegen bei den sonst als schutzbedürftig anerkannten Personen (Abs. 3). Wenn die betroffenen Personen schon als schutzbedürftig anerkannt sind und deshalb nicht abgeschoben werden können, müssen ihnen auch Integrationschancen in die Gesellschaft eröffnet werden.  Die Aufnahme der Erwerbstätigkeit darf nicht bürokratisch behindert werden, vielmehr sollte sie gezielt gefördert werden, um die öffentlichen Haushalte zu entlasten, die Integrationsfähigkeit zu erhalten (Verhinderung des Phänomens der Langzeitarbeitslosigkeit) und die Akzeptanz der Flüchtlingsaufnahme in der Gesellschaft zu fördern.

2. Anpassung der Flüchtlingsanerkennungspraxis an die international übliche Auslegungspraxis der Genfer Flüchtlingskonvention fehlt

Nach Art. 1 A Nr. 2 der Genfer Flüchtlingskonvention ist Flüchtling, wer sich aus begründeter Furcht vor Verfolgung wegen seiner Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Überzeugung außerhalb seines Heimatstaates aufhält. Der Wortlaut enthält keinen Hinweis darauf, dass die Verfolgung von einem staatlichen Urheber ausgehen muss. Die allermeisten Vertragsstaaten erkennen Opfer von Menschenrechtsverletzungen, die wegen dieser Merkmale verfolgt werden, auch dann als Konventionsflüchtlinge an, wenn die Verfolgung nicht von einem Staat ausgeht. Innerhalb der Europäischen        Union weichen hiervon lediglich zwei Mitgliedsstaaten ab: Deutschland und in allerdings abgeschwächter Form Frankreich. Zur vollen Umsetzung der Genfer Flüchtlingskonvention im Sinne der Auslegungspraxis des UNHCR wäre es erforderlich, in § 25 Abs. 2 AufenthG einzufügen, dass Abs. 2 auch dann Anwendung findet, wenn die Verfolgung von keinem staatlichen Urheber ausgeht. Hiermit würde den Ergebnissen der beiden Zuwanderungskommissionen (die der Bundesregierung und die der CDU) Rechnung getragen, die Schutzbedürftigkeit der Opfer nicht-staatlicher Verfolgung ausdrücklich betonten.

3. Das Ziel der Beschleunigung der Asylverfahren würde konterkariert, wenn es bei einer obligatorischen Überprüfung der festgestellten Flüchtlingseigenschaft nach Ablauf von 3 Jahren bleibt.

Gemäß § 73 AsylVfG (neu) i.V.m. § 26 Abs. 2 AufenthG (neu) wird nach Ablauf von drei Jahren die Feststellung der Asylberechtigung und der Flüchtlingseigenschaft durch das Bundesamt automatisch erneut überprüft. Nur wenn die Flüchtlingseigenschaft nicht widerrufen wird, wird eine Niederlassungserlaubnis erteilt, andernfalls ist die Aufenthaltserlaubnis zu versagen. Bisher prüfte das Bundesamt auch beim sog. „kleinen Asyl“ nicht in jedem Einzelfall automatisch, sondern nur bei bestimmten Fallkonstellationen, ob ein Widerruf erfolgen muss. Dieser neu eingeführte automatische Überprüfungsmechanismus würde nun zu einem erheblichen Mehraufwand beim 

Bundesamt und im Falle von eingeleiteten Widerrufsverfahren auch zu einer entsprechenden Mehrbelastung der Verwaltungsgerichte führen. Es ist zu befürchten, dass gerade bei durch die Verwaltungsgerichte ausgesprochenen Anerkennungen das Bundesamt Widerrufsverfahren in der Hoffnung einleiten könnte, dass der Fall – sofern er im Widerrufsverfahren durch einen anderen Verwaltungsrichter (Einzelrichter) entschieden wird -  dann doch noch abgelehnt wird. Durch die Neuregelung wird somit quasi eine Art  „Berufungsverfahren“ gegen gerichtlich ausgesprochene Anerkennungen durch die Hintertür eröffnet. Die benötigte Arbeitskapazität des Bundesamtes und der Verwaltungsgerichte zur Prüfung von Widerrufsverfahren steht zwangsläufig nicht mehr zur Verfügung, um die eigentlichen Asylverfahren rasch zu bearbeiten. Im Endeffekt könnte dies zu nicht gewollten Verfahrensverzögerungen im eigentlichen Anerkennungsverfahren führen.

Nach unseren Erfahrungen in der Praxis ist ein sicherer, unangefochtener Aufenthalt  zentral wichtige Voraussetzung für eine rasche Integration in Arbeitsmarkt und Gesellschaft. Eine automatische erneute Überprüfung der Schutzbedürftigkeit anerkannter Flüchtlinge nach 3 Jahren fördert nicht, sondern verhindert Integration. Gerade bei traumatisierten Flüchtlingen gefährdet dieser Überprüfungsmechanismus eine Gesundung, da der Gesundungsprozess  – nach allen bisherigen Erfahrungen – elementar von der Sicherheit und Stabilität des Aufenthaltes abhängt. Allein die Angst, dass bei einer erneuten Überprüfung der gewährte Status wieder aberkannt werden könnte, behindert eine dauerhafte Gesundung. 

In der Regelung des Widerrufs der Flüchtlingsanerkennung fehlt auch eine ausdrückliche Übernahme der Bestimmung des Art. 1 C Nr. 5 der GFK, der den Widerruf der Flüchtlingsfeststellung nur unter eingeschränkten Voraussetzungen zulässt und insbesondere nicht nur auf die objektive Gefährdung abstellt, sondern auch danach fragt, ob es für das Opfer der Verfolgung  aus anderen Gründen unzumutbar sein kann, in sein Herkunftsland zurückzukehren (viele Opfer des NS-Regimes waren auch nach 1945 psychisch nicht in der Lage, deutschen Boden zu betreten). Der vorgelegte Entwurf entspricht wegen der fehlenden Übernahme des Art. 1 C Nr. 5 GFK nicht den völkerrechtlichen Vorgaben der Genfer Flüchtlingskonvention.

4. Die Legalisierung der Entscheidungsstopppraxis des Bundesamtes  läuft dem Ziel einer schnellen Integration von Flüchtlingen zuwider.

In der Vergangenheit wurden durch das Bundesamt für die Anerkennung ausländischer Flüchtlinge häufiger sog. „Entscheidungsstopps“ verhängt. Dabei wurde gerade über aussichtsreiche Asylgesuche nicht entschieden, wobei häufig der Eindruck entstand, dass abgewartet werden soll, bis die Situation im Herkunftsland eine Ablehnung wieder zulässt. Diese Praxis soll jetzt durch § 11 a AsylVfG (neu) legalisiert werden. Diese Regelung ist unter Integrationsgesichtspunkten  nicht sinnvoll. Sofern ein Asylsuchender anerkannt werden kann, sollte er möglichst umgehend anerkannt werden, um ihm/ihr die rechtlichen Voraussetzungen für eine Integration in die Aufnahmegesellschaft zu gewähren. Sofern sich die Situation im Herkunftsland wieder verbessert, kann ein Widerrufsverfahren durchgeführt werden. Hier behält der Anerkannte seinen Rechtsstatus bis zur Rechtskraft des Widerrufs. 

5. Die Absenkung des Familiennachzugsalters widerspricht der staatlichen Schutzpflicht von Ehe und Familie.   

Die Absenkung des Familiennachzugsalters auf 12 Jahre wirkt sich zwar nicht aus, wenn das Kind im Familienverband ins Bundesgebiet einreist (§ 32 Abs. 1 Nr. 3 AufenthG).

Es gibt jedoch eine Reihe von Gründen, in denen eine Einreise im Familienverband nicht möglich ist. Drei seien genannt:

a) Die Kinder werden auf der Flucht von ihren Eltern getrennt – ein bei Flüchtlingen aus verschiedensten Gründen typisches Phänomen. Bei Opfern nicht-staatlicher Verfolgung soll eine Anerkennung als Flüchtling nach wie vor nicht erfolgen,   Kriegs- und Bürgerkriegsflüchtlinge sind von der GFK i.d.R. nicht erfasst, sondern erhalten Schutz allenfalls nach § 60 Abs. 7 AufenthG (neu). Für sie greift § 32 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG (neu) nicht, da sie weder  Asylberechtigte noch GFK-Flüchtlinge sind. Der Familiennachzug steht dann nach § 32 Abs. 3 AufenthG (neu) im Ermessen der Behörde, sofern das Kind das 12. Lebensjahr vollendet hat. Die Behörde könnte dann den Familiennachzug bereits mit dem Argument ablehnen, die Integration sei nicht mehr gesichert. Dies ist vor dem Hintergrund von Art. 6 GG und Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention problematisch. Hier bedarf es eines klaren Rechtsanspruchs im Gesetz.

b) Ein Elternteil erhält zur Arbeitsaufnahme eine Aufenthaltserlaubnis. Der Elternteil kann bei der erstmaligen Einreise noch kein ausreichendes Einkommen oder keinen ausreichenden Wohnraum nachweisen, damit seine Familie gemeinsam mit ihm einreisen kann. Sofern ein Kind bereits das 12. Lebensjahr vollendet hat, kann ein Familiennachzug – selbst wenn er wenige Wochen später stattfinden soll – verweigert werden.

c) Ein Elternteil reist z.B. zur Arbeitsaufnahme  ins Bundesgebiet ein. Der andere Elternteil ist im Herkunftsland berufstätig und möchte zunächst im Herkunftsland seine Berufstätigkeit fortsetzen, bis er im Bundesgebiet eine geeignete Stelle gefunden hat. Ein gemeinsames Kind soll das Schuljahr noch abschließen, damit es einen Zwischenschulabschluss noch bekommen kann, um dann nach Deutschland die Schule zu besuchen. Deutschunterricht für Kinder wird am Wohnort des Kindes nicht angeboten. 

Diese Aufzählung ließe sich fortsetzen. Weiterhin ist es problematisch,  in § 32 AufenthG (neu) an den Begriff der Minderjährigkeit anzuknüpfen. Es gibt eine Reihe von Staaten, in denen Kinder schon vor Vollendung des 18. Lebensjahres volljährig sind.  

Bedenklich ist auch, dass nach § 35 AufenthG (neu) Kinder ein eigenständiges Aufenthaltsrecht  erst mit Vollendung des 16. Lebensjahres erlangen können. Der allgemeine Verweis auf § 9 Abs. 2 AufenthG (neu) dürfte kaum weiterhelfen, da dort Voraussetzungen normiert sind, die Kinder naturgemäß nicht erfüllen können 

(60 Monate Pflichtbeiträge Rentenversicherung, Beschäftigungserlaubnisse, Grundkenntnisse der staatlichen Ordnung). Zwar entspricht die Neufassung in diesem Bereich im Grundsatz den bestehenden gesetzlichen Regelungen, aber auch dort ist dieser Bereich unbefriedigend geregelt, Kinder sind teilweise schlechter gestellt als Erwachsene. Ein Erwachsener kann nun auch nach dem neuen Gesetzentwurf eine Niederlassungserlaubnis wesentlich früher erwerben als ein Kind, das erfahrungsgemäß wesentlich schneller in Deutschland verwurzelt ist. Ein Kind müsste 
nach spätestens nach fünf Jahren rechtmäßigem Aufenthalt auch ein Niederlassungsrecht in Deutschland erwerben können.

6. Die Schutzlücke im Bereich des Abschiebeschutzes ist nicht beseitigt.

§ 60 Abs. 7 S. 2 AufenthG (neu) entspricht § 53 Abs. 6 S. 2 AuslG (alt). Diese Bestimmung ist mit einem effektiven Menschenrechtsschutz und dem christlichen Menschenbild nicht zu vereinbaren. Droht im Falle der Abschiebung konkrete Gefahr für Leib, Leben oder Freiheit, muss immer von der Abschiebung abgesehen werden. Die jetzt aus § 53 Abs. 6 S. 2  AuslG übernommene Regelung macht hiervon allerdings eine bedeutende Ausnahme: Der Abschiebeschutz entfällt immer dann, wenn die Gefahr einer ganzen Personengruppe droht. In diesen Fällen wird Schutz nur gewährt, wenn eine politische Leitentscheidung der obersten Landesbehörde nach § 23 AufenthG (neu / §§ 54, 32 AuslG alt) getroffen wurde. In der Vergangenheit setzten die Länderinnenministerien Abschiebungen von Personengruppen nur aus, wenn sich die Innenministerkonferenz auf einen solchen Abschiebestopp einstimmig einigen konnte. Diese Einigung kam regelmäßig nicht zustande, so dass die betroffenen Flüchtlinge trotz bestehender konkreter Gefahren für Leib und Leben abgeschoben wurden. Dieses Ergebnis der Auslegung des einfachen Gesetzes wurde von der Rechtsprechung dahingehend korrigiert, dass in verfassungskonformer Auslegung die Abschiebung auch dann als unzulässig angesehen wurde, wenn der/die Betroffene „sehenden Auges in den sicheren Tod“ abgeschoben würde. Die Anforderungen an Art und Ausmaß der Gefahr und der erforderliche Wahrscheinlichkeitsmaßstab wurden allerdings so hoch definiert, dass trotz drohender Todesgefahr mit einer Wahrscheinlichkeit von zwischen 30-40% Abschiebungen für zulässig erklärt wurden. Die Schutzlücke ließe sich beseitigen, wenn der Satz 2 in § 60 Abs. 7 AufenthG (neu) gestrichen würde. Auch dann würde ein Abschiebeschutz nur gewährt, wenn die Gefahr konkret droht und damit auch beachtlich wahrscheinlich ist. 

7. Die Abschaffung der „Duldung“ zwingt Menschen in die Illegalität.  

Zwar wäre es begrüßenswert, wenn Personen alle Personen, die nicht abgeschoben werden sollen, automatisch einen rechtmäßigen Aufenthalt bekommen (eine solche Regelung fehlt jedoch in dem Gesetzentwurf). Für Personen, die abgeschoben werden sollen, deren Abschiebung jedoch vorübergehend nicht durchführbar ist, ist aber mindestens ein Rechtsinstrument wie die Duldung erforderlich, um zu verhindern, dass diese Personen illegalisiert werden.

8. Integrationskurse für alle, deren Aufenthalt auf Dauer absehbar ist

Es  ist zu begrüßen, dass es einen Rechtsanspruch auf die Teilnahme an einem Integrationskurs geben soll (§ 44 AufenthG neu). Es ist allerdings nicht
nachvollziehbar, weshalb von diesem Anspruch Personen, die eine Aufenthaltserlaubnis nach  § 25 Abs. 3 erhalten haben, ausgeschlossen sein sollen, obwohl auch sie i.d.R. dauerhaft im Bundesgebiet verbleiben.

9. Keine Ausdehnung des Anwendungsbereichs des Asylbewerberleistungsgesetzes

Nach dem AsylbLG sind die Leistungen um ca. 30% unter das für Deutsche geltende Existenzminimum absenkt. Die Absenkung des Existenzminimums wurde immer mit dem Argument begründet, dass diese nur vorübergehend erfolgt. § 2 AsylblG der derzeit geltenden Fassung sieht zu Recht vor, dass nach 3 Jahren abgesenkten Leistungen BSHG-Leistungen gewährt werden müssen, wenn die Person als schutzbedürftig anerkannt wurde oder das Asylverfahren über 3 Jahre andauert (z.B. bei komplizierten Fällen). In Zukunft sollen die abgesenkten Leistungen gewährt werden, bis ein rechtmäßiger Aufenthalt nach §§ 23, 24 oder 25 Abs. 3 bis 5 AufenthG gewährt wird. Da im Falle der Zuerkennung von Abschiebehindernissen die Erteilung eines rechtmäßigen Aufenthalts aber nur im Ermessen der Behörde steht, ist nicht sichergestellt, dass alle Personen, die als schutzbedürftig anerkannt sind, auch Leistungen nach dem BSHG erhalten, sofern sie bedürftig sind. Sofern trotz der erfolgten Maßnahmen zur Beschleunigung von Asylverfahren ein Asylverfahren über 3 Jahre andauert (eigentlich nur möglich, sofern besonders gelagerter Grenzfall oder Entscheidungsstopp, da Verbesserung der Situation im Herkunftsland abgewartet werden soll), ist es nicht mehr gerechtfertigt, dass das Existenzminimum weiter abgesenkt bleibt. Auch in diesen Fällen sollte an der bisherigen Regelung festgehalten werden.

10.  Keine Schlechterstellung von Personen im Einbürgerungsverfahren, die 
 wegen Abschiebehindernissen eine Aufenthaltserlaubnis bekommen haben

Nicht nachvollziehbar ist, warum Personen, denen nach § 25 Abs. 3 bis 5 AufenthG (neu) eine Aufenthaltserlaubnis erteilt wurde, nach 8 Jahren rechtmäßigem Aufenthalt nicht – wie in anderen Fallkonstellationen vorgesehen – ebenfalls eingebürgert werden können (§ 10 StAG neu).
11.  Keine überhöhen Gebühren für die Erteilung von Aufenthaltsgenehmigungen; Verbesserung bei der Verpflichtungserklärung sind erforderlich

Die in § 69 AufenthG (neu) vorgeschlagenen Gebühren entsprechen altem ordnungsrechtlichem Denken und sollten überdacht werden. Wenn der Aufenthalt in Deutschland von Seiten des Staates von einer Erlaubnis abhängig gemacht wird, die Einwanderung aber gerade im allgemein-gesellschaftlichen Interesse stattfindet, sollte der durch die Steuerung der Zuwanderung erforderliche Verwaltungsaufwand

nicht einseitig auf die „Ausländer“ umgelegt werden. Wer Integration und gleichberechtigte Teilnahme am gesellschaftlichen Leben möchte, darf nicht einseitig den Zuwanderern zusätzliche finanzielle Lasten aufbürden, die bei Deutschen nicht entstehen. Dass bei jeder Verlängerung der Aufenthalterlaubnis ca. 130 DM zu entrichten sind und diese Gebühren sich bei Familien bei einem Kind bereits bei ca. 300 DM liegen, das die Niederlassungserlaubnis für eine Person bereits um die 400 DM kostet und bei Familien mit einem Kind bereits ein Betrag um die 1000 DM aufgebracht werden muss, wird dazu führen, dass viele Betroffene aus finanziellen Gründen eine mögliche Verfestigung ihres Aufenthaltes unterlassen, was mit massiven Rechtsnachteilen verbunden sein kann.


Wie sich aus § 68 AufenthG ergibt, ist weiterhin vorgesehen, dass ein Aufenthalt eines Ausländers u.U. davon abhängig gemacht werden kann, dass jemand die Kosten des Lebensunterhaltes übernimmt. Die Verpflichtungserklärung entspricht einer Bürgschaft im Zivilrecht. Nach § 68 AufenthG (neu) muss der Verpflichtende – wie im bisherigen § 84 AuslG - die Behandlungskosten im Rahmen von Krankheitsfällen übernehmen. In der Vergangenheit hat die Bestimmung dazu geführt, dass Privatpersonen Verpflichtungserklärungen unterzeichneten und später – nach Eintritt eines Krankheitsfalles - feststellten, dass kein ausreichender Krankenversicherungsschutz besteht und sich dadurch finanziell ruinierten. Es wäre wünschenswert, wenn diese Erfahrungen zum Anlass genommen würden, diese Vorschrift zumindest dahingehend  zu modifizieren, dass von Privatpersonen lediglich der Nachweis eines ausreichenden Krankenversicherungsschutzes gefordert werden kann. Die Prüfung, ob ein Krankenversicherungsschutz ausreichend ist, muss die Behörde bzw. die Visastelle der deutschen Auslandsvertretung vornehmen, da sie eine Privatperson regelmäßig überfordert. Gerade Personen, die als Touristen nach Deutschland einreisen, genießen oft auch in ihren Heimatstaaten über einen ausreichenden Krankenversicherungsschutz. Der in Deutschland lebende Unterzeichner einer Verpflichtungserklärung ist selbst in der Regel nicht in der Lage,  Aussagen darüber zu treffen, ob dieser Krankenversicherungsschutz für einen Aufenthalt in Deutschland ausreichend ist.  
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